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Tischvorlage für die Sitzung des Senats am 20.12.2011 
  

Effizienzsteigernde Maßnahmen in der Eigenreinigung 

 

A. Problem 

2009 wurde unter dem Dach der Immobilien Bremen, AöR  die Eigen- und 
Fremdreinigung zusammengeführt, mit dem Ziel für die Dienststellen Bremens 
Innenreinigung aus einer Hand anzubieten und mit Hilfe einer zentralen Organisation 
Steuerungs- und Optimierungspotentiale zu heben , die auf Grund der bisher 
dezentralen Organisationsformen in der Vergangenheit nur ungenügend realisiert 
werden konnten. Damit einhergehend machte sich der Senat die Ziele der 
Regierungskoalition zu eigen, im Bereich Eigenreinigung zur „Förderung 
sozialverträglicher (Frauen-)Arbeitsplätze“ beizutragen. Unter Beibehaltung des 
bestehenden Beschäftigungsvolumens werden eine Reihe von Maßnahmen 
angestrebt, aufgrund derer die Produktivität der Eigenreinigung mittelfristig erhöht 
werden kann. Die Schwerpunkte dieser Maßnahmen bestehen in der Anpassung der 
tarifrechtlichen Leistungswerte der Eigenreinigung an die der Fremdreinigung, 
verstärkter Maschineneinsatz, Erhöhung der produktiven Zeiten (Senkung der 
Krankenquote) sowie der Absenkung der Personalkosten durch eine einheitliche 
Eingruppierung der Reinigungskräfte in die Entgeltgruppe 1, TVÖD. Anfang diesen 
Jahres wurde eine Einigung zwischen den Tarif- und Betriebsparteien über die 
tariflichen und organisatorischen Bedingungen der Eigenreinigung der Freien 
Hansestadt Bremen und die hierfür notwendigen Schritte getroffen.  
Im Zuge des Konsolidierungskurses der Immobilien Bremen AöR und der tariflichen 
Einigung für die Gebäudereinigung mit eigenen Beschäftigten („Eigenreinigung“) 
wurde auch eine neue Reinigungsrichtlinie entwickelt. Die wesentlichen 
Novellierungen sehen einerseits gebäudespezifische Reduzierungen der 
Reinigungshäufigkeiten und andererseits Regelungen für die Beteiligten (Nutzer, 
Immobilien Bremen AöR, Ressorts) vor. Anlage zur Reinigungsrichtlinie bilden die 
Leistungsverzeichnisse für die Gebäudearten „Grundschulen, weiterführende Schulen 
und Verwaltungsgebäude“ mit den neuen Reinigungsrichtwerten für 
Eigenreinigungskräfte. Mit der Unterzeichnung des Einigungspapiers vom  25.01.2011  
haben die Tarif- und Betriebsparteien ihre Absicht bekundet, die Konkurrenzfähigkeit 
der Eigenreinigung zu stärken und an die Leistungswerte der Fremdreinigung 
anzugleichen und einen Einsparpfad zu verfolgen, der vorsieht bis 2020 ca. 3,2 Mio. € 
im Unterhaltsreinigungsbereich einzusparen. Die  Personalausstattung von derzeit 
245 Mitarbeiteräquivalenten bei der Immobilien Bremen AöR soll dabei beibehalten 
werden.  
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Im Zuge der Zentralisierung der Reinigung wurden die Budgets für Eigenreinigung 
und Fremdreinigung per Stand 2008 an die auftraggebenden Ressorts verlagert mit 
dem Ziel, zukünftig die Reinigungsdienstleistungen zum Mischpreis zu bezahlen. 
Dieses Verfahren hat sich nach ausführlichen Analysen jedoch als nicht praktikabel 
herausgestellt, da die Ziele der Effizienzsteigerung, Transparenz und 
Kosteneinsparung, nicht erreicht werden können. Hintergrund ist, dass ein Mischpreis 
sich aus Kostenbestandteilen der noch „teuren“ Eigenreinigung und „günstigeren“ 
Fremdreinigung zusammensetzt. Alle geplanten Produktivitätssteigerungen (höhere 
Richtwerte) führen dazu, dass die gegenüber den Tarifpartner garantierten Anzahl von 
Eigenreinigungskräften (245 VZÄ) in gleicher Zeit mehr Fläche reinigen werden und 
dadurch Fremdreinigungsverträge gekündigt werden können. Da der 
Abrechnungspreis je Stunde oder qm (Mischpreis) bis zur Erzielung der 
Wettbewerbsfähigkeit höher läge als der maximal mögliche Kostensatz, der 
eingespart werden könnte, würde die Immobilien Bremen in kürzester Zeit defizitär 
wirtschaften. Aus diesem Grunde wird hier ein alternatives Finanzierungsmodell 
vorgeschlagen.  

B. Lösung 

Über die Inhalte der für den geplanten Sanierungskurs maßgeblichen Regelwerke 
sowie in Hinblick auf die dauerhaften Finanzierung der Reinigung wurde zwischen den 
Tarif- und Betriebsparteien bzw. mit den betroffenen Ressorts und weiteren 
betroffenen Einrichtungen Verständigungen erzielt die im folgenden vorgestellt 
werden:  
 
Reinigungsrichtlinie 
In der neuen Reinigungsrichtlinie wurden zum Erreichen der Ziele Kosteneinsparung 
und Konkurrenzfähigkeit  folgende Änderungen vorgenommen: 

1. Geplant ist die Einführung  einer modifizierten Intervallreinigung in den 
Unterrichtsräumen  von Grundschulen. 

2. Die Reinigung von Büroräumen in Verwaltungsgebäuden wird auf 1-mal 
wöchentlich festgeschrieben. 

3. Für Ausnahmeregelungen wie z.B. denkmalgeschützte Gebäude/ Räume oder 
auch besondere Nutzungen werden individuelle Vereinbarungen getroffen.  

4. Es wurden die Nutzerverpflichtungen neu definiert und erweitert.  
 

Die Einführung der Reinigungsrichtlinie wird begleitet durch ein Evaluationsprojekt 
zum Thema „Kosten-/ Qualitätsvergleich zwischen Eigen- und Fremdreinigung“ als 
Voraussetzung für einen Ausbau der Eigenreinigung und erfolgt in zwei Phasen. 
 

1. Phase : Einführung 
Im Zuge eines Einführungsprojektes werden der Ausbau der Eigenreinigung 
unter den neuen Reinigungsbedingungen in den Grundschulen und 
Verwaltungsgebäuden sowie Verbesserungen der Reinigungsqualität in 8 
Reinigungsobjekten untersucht. Das Projekt soll in einem direkten 
Objektvergleich (jeweils 1 Grundschule, 1 Grundschule im Ganztagsbetrieb, 1 
weiterführende Schule, 1 Verwaltungsgebäude in Fremd-, bzw. 
Eigenreinigung) einem strikten Kostencontrolling unterliegen. U. a. sollen 
hierbei die Auswirkungen der Reduzierung der Reinigungshäufigkeiten 
untersucht sowie Erfahrungen für ein neu einzuführendes 
Qualitätsmanagement gesammelt werden.  
 
Die Laufzeit des Projektes beträgt 12 Monate. 
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2. Phase : Evaluierung   

Unmittelbar im Anschluss an Phase I werden die Ergebnisse des 
Einführungsprojektes ausgewertet und gegebenenfalls Anpassungen der 
Reinigungsrichtlinie vorgenommen. 
 
Der für die zweite Phase vorgesehene Zeitrahmen wird voraussichtlich 6 
Monate betragen.  

. 
 
Zentralfinanzierung 
Am 27.09.2011 erörterten und entwickelten Vertreter der Senatorin für Finanzen und Vertreter 
der Senatorin für Bildung und Wissenschaft einen Vorschlag, demzufolge die Senatorin für 
Finanzen im Zuge der Haushaltsaufstellung 2012 eine Zentralfinanzierung für den Bereich 
„Gebäudereinigung durch die Immobilien Bremen AöR der Freien Hansestadt Bremen“ mit der 
Übernahme des Risikomanagements realisieren möchte. In der ressortweiten Arbeitsgruppe 
wurde dem Vorschlag der SF stattgegeben und zugestimmt.  
Weitere Änderungen sind im Hinblick auf die Finanzierung der Reinigung beabsichtigt. Der 
hierfür von der Senatorin für Finanzen und der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 
Gesundheit entwickelte und mit einer ressortweiten Arbeitsgruppe abgestimmte Vorschlag 
sieht die Zentralisierung aller Ressortbudgets aus dem Bereich der Reinigungsarbeiten für  
Unterhaltsreinigung und Grundreinigung bei der Senatorin für Finanzen vor. Davon nicht 
betroffen ist das Budget der Sonderreinigung, da es sich hier insbesondere um 
Leistungen zur Beseitigung von umfangreichen Verschmutzungen handelt, die aus 
besonderem Anlässen herrühren (z. B. Brand-, Wasser-, Vandalismusschäden, 
Reinigungen nach Veranstaltungen u.ä.). Hier bleiben die Ressorts in der 
Budgetverantwortung da diese Leistungen nicht Bestandteil der Reinigungsrichtlinie 
und des regulären operativen Tätigkeitsfeld der IB sind 
 
 
 
Mit der Zentralfinanzierung werden folgende Leistungen abgedeckt:  
 
 Abrechnung der IB-Leistungen auf Basis des marktüblichen Preises und 

Finanzierung des weitergehenden, durch die Eigenreinigung ausgelösten, 
Aufwandes der IB aus dem verbleibenden Budget. 

 Aus dem verbleibenden Budget sind, u. a.  
 die Kostensteigerungen der Fremdreinigung sowie 
 Planabweichungen aus sonstigen Gründen in der Reinigung bei IB 
 und von dort zu erwirtschaftende Beiträge (z. B. für Ruhelohn) 

zu finanzieren.  
 Die im Laufe des Projektes erwirtschafteten Effizienzsteigerungen sowie 

Einsparungen aufgrund Verminderung von Reinigungsflächen und -häufigkeiten 
fließen in das zentrale Budget und werden zur Finanzierung der o.g. 
Mehrausgaben herangezogen.  
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Budgetermittlung der Zentralfinanzierung :  
 
Das Gesamtbudget für die Zentralfinanzierung berechnet sich wie folgt: 
 

1. Grundlage ist die gewichtete Reinigungsfläche des Vorjahres.  
2. Flächenveränderungen verbleiben im Risikomanagement von SF. 
3. Kostensteigerungen in der Fremdreinigung sind durch die IB zu erwirtschaften. 
 

 
Die im Zusammenhang mit den Tarifsteigerungen des Eigenreinigungspersonals 
stehenden Mehraufwände werden abschließend im Haushaltsaufstellungsverfahren 
gelöst.  
 
 
 
Die Zentralfinanzierung der Reinigung trägt aus verschiedenen, im Weiteren 
näher erläuterten Gründen, zur Kostenreduzierung in der Reinigung bei: 
 
 geringerer Verwaltungsaufwand für die Ressorts und Immobilien Bremen AöR 
 durch zentrale Budgetverantwortung ist gewährleistet, dass Effizienzgewinne und 

Einsparungen zunächst zur Deckung der zusätzlich zu erwirtschaftenden Kosten 
aus dem Kontrakt (z. B. verbesserte zuverlässige Vertretungsregel) und zur 
Deckung von nicht zu vertretenen Kosteneinflüssen, z. B.  Kostensteigerungen 
(bspw. durch Tarifsteigerungen in der Fremdreinigung, höhere Mindestlöhne, 
Altersteilzeitverpflichtungen und Ruhelohnzahlungen für ehemalige Arbeiterinnen) 
verwendet werden können.  

 Transparenz innerhalb der Leistungsbeziehungen: Die Leistungserbringung der 
Immobilien Bremen erfolgt gem. Kontrakt, Tarifvertrag, Reinigungsrichtlinie sowie 
durch die Clearingstelle genehmigte Sonderregelungen. Wünsche darüber hinaus 
werden direkt mit der Immobilien Bremen AöR abgerechnet und betreffen nicht die 
Zentralregelung. 

 Stabile Reinigungsqualität  für alle Ressorts. 
 Gewährleistung von Transparenz über Kosten und Effizienzsteigerungen durch 

zentrale Steuerung und Risikomanagement der Parameter lt. Kontrakt sowie 
frühzeitiges Entgegenwirken bei Verlassen des Einsparpfades. 

 Gewährleistung von ressortübergreifender Einhaltung aller Richtlinien, 
Reinigungsqualitäten und hygienischen Anforderungen durch Steuerung der 
Reinigung aus einer Hand  

 
 

Tarifliche Vereinbarungen und Kontrakt 

Dritte Säule im Projekt zur Effizienzsteigerung in der Gebäudereinigung ist eine 
tarifliche Vereinbarung zur  Erhöhung der Leistungswerte in der Eigenreinigung, eine 
tarifliche Regelung der Entgelte der Eigenreinigungskräfte sowie ein zu schließender 
Kontrakt, in dem die Tarif- und Betriebsparteien für die Dauer der Projektphase bis 
2020 die einzelnen Projektphasen und Maßnahmen sowie die jeweiligen 
Verpflichtungen der Kontraktpartner festgelegt werden. Die Verhandlungsergebnisse 
zur Steigerung der Leistungswerte sehen eine  Annäherung der Leistungswerte der 
Eigenreinigung an die der Fremdreinigung vor. Dieses Verhandlungsergebnis stellt 
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das wesentliche Element für die Umsetzung der vom Senat beabsichtigten 
Annäherung der Wettbewerbsfähigkeit der Eigenreinigung an die der Fremdreinigung 
dar. Eine weitere tarifliche Vereinbarung soll hinsichtlich der Vergütung der 
Reinigungskräfte getroffen werden. Diese Entgeltvereinbarung sieht eine Tarifgruppe 
A mit drei Erfahrungsstufen vor.  (siehe Anlage) Hierdurch wird eine weitere 
Kostensenkung von 950 T€ p. a. (im Vergleich zur aktuellen Vergütungsregelung) 
bewirkt.  
Im Gegensatz zu der ursprünglich geplanten Absenkung der Vergütung auf die 
Entgeltgruppe 1 des TVÖD führt der im Entwurf vorliegende Tarifvertrag zwar zu einer 
Minderersparnis von ca. 200 T€. Anderseits jedoch bietet der Tarifabschluss für den 
weiteren Projektverlauf und die diesem zugrundeliegenden Abschlüssen weiterer 
Vereinbarungen die notwendige Planungssicherheit im Hinblick auf die bundesweit 
bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Eingruppierung von 
Gebäudereinigungskräften. Der Tarifabschluss ist im Hinblick auf das vom Senat 
gesetzte Ziel, der Annäherung der Eigenreinigung an die Fremdreinigung im Hinblick 
auf die Kosten und Leistungsfähigkeit, bezogen auf seine Laufzeit, vertretbar. Seitens 
der Gewerkschaft ver.di wurde am 9. Dezember die Annahme des Tarifvertrages 
erklärt. Beide tarifvertraglichen Vereinbarungen sowie der Kontrakt für die 
Sanierungsphase werden dem Senat hiermit zur Kenntnis gegeben.  
 
 
Eine Annäherung der Leistungsfähigkeit der Eigenreinigung an die der 
Fremddienstleister wird nicht nur durch die Steigerung der tariflichen Leistungswerte 
der Eigenreinigung und die im Kontrakt vereinbarten weiteren effizienzsteigernden 
Maßnahmen bewirkt. 
Das geplante Qualitätsmanagement, sowie die damit für Fremd- und Eigenreinigung 
gleichermaßen geltenden Qualitätsstandards werden vermutlich eine weitere 
Annäherung der Leistungswerte von Fremd- und Eigenreinigung durch einen erhöhten 
Aufwand in der Fremdreinigung nach sich ziehen. Erreicht wird hierdurch jedoch ein 
gleichermaßen hohes Niveau im Hinblick auf die Einhaltung von Hygienestandards.  
     

C. Alternativen 

Alternativen werden nicht empfohlen. Die Umsetzung der Reinigungsrichtlinie sowie 
die aufgezeigten Maßnahmen zur Finanzierung stellen wesentliche Bedingungen für 
die Zustimmung der Tarif- und Betriebspartner zu einer tariflichen Einigung über 
Leistungssteigerungen in der Eigenreinigung dar.  
 

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender- Prüfung 

Durch die Umstellung der Reinigung in den Unterrichtsräumen der Grundschulen auf 
eine modifizierte Intervallreinigung sind Einsparungen in den nächsten 10 Jahren 
jährlich anwachsend bis zu 600 T€ p. a. verbunden.  
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

in Mio. € 

0,00 0,12 0,19 0,26 0,32 0,38 0,44 0,51 0,54 0,6 
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Durch die  Umstellung der Reinigung in Büroräumen von Verwaltungsgebäuden auf 
eine wöchentliche Reinigung werden Kostenreduzierungen erwartet, die am Ende der 
Projektphase  rd. 500 T€ p.a. betragen.  
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

in Mio. € 

0,00 0,08 0,15 0,22 0,29 0,34 0,39 0,42 0,46 0,5 

 
Eingerechnet sind hier die anteiligen Kostenersparnisse  durch höhere Leistungswerte 
in den betreffenden Räumen. 
 
In Verbindung mit den Effekten aus der tariflichen Vereinbarung zur Steigerung der 
Leistungswerte in der Eigenreinigung sowie zur tariflichen Vergütung wird bis 2020 
ansteigend eine jährliche Kostenreduzierung von ca. 3,2 Mio. € p.a. erwartet. 
 
Die ursprünglich geplante Einsparung bzw. Effizienzsteigerungen i. H. von ca. 4,5 Mio. 
€ p. a. musste zum heutigen Planungsstand hin um ca. 1,3 Mio. € korrigiert werden. 
Maßgeblich hierfür waren die folgend näher erläuterten gegenläufige Effekte:  
           
Die zwischen den Tarifparteien verhandelte neue Entgeltgruppe für die Eigenreinigung 
wird anders als aufgrund der der ursprünglichen Planung zugrunde gelegten 
Annahme einer Eingruppierung der Reinigungskräfte in die Entgeltgruppe 1 des 
TVÖD eine um 200 T€ geringere Einsparung bewirken.(950 T€ statt 1,15 Mio. €).  
 
Die Einführung der modifizierten Intervallreinigung bedeutet eine geringere 
Reinigungshäufigkeit und damit einen erhöhten Aufwand bzw. geringere 
Leistungswerte. Bei täglicher Reinigung sind Leistungswerte von 200 m²/h 
anzusetzen. Mit Umsetzung der modifizierten Intervallreinigung ist in der Planung 
aufgrund des höheren Aufwands daher nur ein reduzierter Wert von 180 m²/h 
anzusetzen. Daher wird in der aktuellen Planung nunmehr ein um 170 T€ geringeres 
Einsparpotential angesetzt.  

 
Entgegen der ursprünglichen Planung können die Effizienz steigernden Maßnahmen 
erst ab Mitte 2012 umgesetzt werden. Hierdurch verschieben sich die daraus zu 
erwartenden Effekte über den Planungszeitraum 2020 hinaus. In der Projektphase bis 
2020 finden diese Effekte daher keinen Niederschlag mehr.  
 
Darüber hinaus mussten Anpassungen im Hinblick auf die ursprünglichen Planung 
zugrundeliegenden Parameter erfolgen. Beispielhaft seien hier genannt:  
 

 In 2011 wurden erstmals verlässliche Daten über die Reinigungsflächen 
erstellt. Die daraus resultierenden  Mehrflächen führen zu einem 
entsprechenden, sich auf die Einsparkurs negativ auswirkenden, Mehraufwand.
    

 
 
 

 Bei der Ermittlung der Leistungswerte ist in den Schulen davon ausgegangen, 
dass der überwiegende Teil der Räume mit Hartbelägen ausgestattet ist. Die 
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aktuelle Datenlage zeigt jedoch, dass der Anteil von Textilbelägen höher ist. 
Da bei Reinigung  von Textilbelegen derzeit die Leistungswerte höher sind, 
musste die zu erwartende Einsparung nach untern korrigiert werden.  
 

Der Anteil der Frauenarbeitsplätze beim Reinigungspersonal liegt derzeit bei 99,9 % 
 
Es sind derzeit in der Tarifgruppe 1 66 Personen eingruppiert. 
Es handelt sich hierbei jeweils um Reinigungspersonal. 
 

E. Beteiligung und Abstimmung 

An den Kontraktverhandlungen zwischen den Betriebs- und Tarifparteien zu den 
Teilthemen „Richtwerterhöhung, Reinigungsrichtlinie und Kontrakt“ nahmen der 
Kommunale Arbeitgeberverband, die Senatorin für Finanzen, die Immobilien Bremen, 
AöR, die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Niedersachsen-
Bremen sowie der Personalrat der Immobilien Bremen, AöR teil  
 

Der Gesamtpersonalrat hat am 08.12.2011 der Neufassung der Reinigungsrichtlinie 
zugestimmt. 
Die Senatsvorlage wurde mit allen Ressorts, der Senatskanzlei, dem Rechnungshof 
und der Bürgerschaftskanzlei abgestimmt.  
 

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem 

Informationsfreiheitsgesetz 

Geeignet. Eine Veröffentlichung im zentralen Informationsregister ist vorgesehen. 

Datenschutzrechtliche Belange stehen dem nicht entgegen. 

G. Beschluss

1. Der Senat stimmt der zum 1. Januar 2012 in Kraft tretenden Richtlinie für die 
    Durchführung der Gebäudereinigung durch Immobilien Bremen Anstalt des öffentlichen 
    Rechts der Freien Hansestadt Bremen mit der Maßgabe folgender Änderung zu:  
 
    Im Punkt „5. Begriffserläuterung“ wird der im 12. Absatz vorangestellte Begriff     
    „Reklamationsmanagement“ ersatzlos gestrichen. 
 
 2. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen im Zuge der Haushaltsaufstellung 2012 
    die Zentralfinanzierung der Gebäudereinigung der Freien Hansestadt Bremen entsprechend     
    der unter B. dargestellten Lösung umzusetzen und das Risikomanagement, insbesondere 
    die weitere Verfolgung des Einsparpfades, gegenüber der Immobilien Bremen, AöR 
    wahrzunehmen. 
 
 3. Der Senat nimmt entsprechend der Vorlage der Senatorin für Finanzen vom   
    19. Dezember 2011die Entwürfe für die tariflichen Vereinbarungen sowie den dem 
    Sanierungsprojekt zugrundeliegenden Kontrakt zur Kenntnis. 
 



Kontrakt 
zur Sicherung der Eigenreinigung 

 
 
 
 
 

1. Kontraktpartner 

 
– Freie Hansestadt Bremen (FHB),  

vertreten durch die Senatorin für Finanzen 

– Immobilien Bremen AöR,(IB), 
vertreten durch die Geschäftsführung 

– Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, 
vertreten durch 

– Personalrat der Immobilien Bremen AöR, vertreten durch 

 

 

2. Präambel 
 

Die Gebäudereinigung mit eigene n Beschäftigten („Eige nreinigung“) steht vor einer ent-
scheidenden Weichenstellung. Es gilt, die Konkurrenzfähigkeit der Eigenreinigung zu stär-
ken und an die Leistun gswerte der Fremdreinigung anzugleichen. Deshalb ist es erforder-
lich, eine objektive, verlässliche und überprüfbare Leistungsbewertung an Hand eines ein-
heitlichen Systems auf Basis noch festzulegender Kriterien sowohl für die Fremd- als auch  
die Eigenreinigung zu etablieren. Wenn es gelingt, neue - sich an Raumgruppen orientieren-
de Richtwerte - umzusetzen, die den am freien Markt üblichen Ausschreibungsergebnissen 
entsprechen und gleichzeitig definierten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, können bei 
gleichbleibender Personalausstattung in der  Eigenreinigung Kosten d er Fremddienstleister 
durch Kündigung von Verträgen ein gespart werden. Mit ein er solchen Strategie wird dem 
Ziel des Senats Rechnung getragen werden, „sozialverträ gliche (Frauen-)Arbeitsplätze“ zu 
fördern und dabei die Eigenreinigung zukünftig neben der Fremdreinigung zu einem konkur-
renzfähigen Produkt zu gestalten. 

 

Um zu Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen zu gelangen, bedarf es eines gemein-
samen Verständnisses für die Zie ldefinitionen, Schwerpunktsetzungen und klare Vereinba-
rungen auf betrieblicher und tarifvertraglicher Ebene. Die bei den Verhandlungen zur Opti-
mierung der Eigenreinigung am 25. Januar 2011 erzielte Einigung dient  hierfür als Grundla-
ge. 

Zweck dieses Kontraktes ist es, einen gem einsamen Rahmen der unter Nr. 3 dargestellten 
Ziele zu schaffen. 
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3. Ziele 
Die Kontraktpartner vereinbaren für den Kontraktzeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2020  fol-
gende Ziele: 

 

Finanzwirtschaftliche Ziele 

a. Sukzessive annähernde Angleichung (ca. 95% im Durchschnitt) der Reinigungsrichtwerte 
der Eigenreinigung an die entsprechenden Werte der Fremdreinigung bis 2020, 

Das Ziel gilt mit der Einschränkung, dass bei Leistungsgeminderten und Beschäftigten, die zum Stichtag 31.12.2011  60 
Jahre alt sind, Bestandschutz im Rahmen der bestehenden Regelungen Gültigkeit behalten. Insofern kann das Ziel für 
diesen Personenkreis nicht erreicht werden. 

b. Senkung der Kosten der Gebäudereinigung ( ohne Ruhelohnzahlungen) in jähr lichen 
Teilschritten bis 2020, 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

in Mio. € 

0,124 0,709 0,995 1,376 1,743 2,051 2,289 2,518 2,733 3,000 

 

Die geplanten Kostenreduzierungen beziehen sich auf alle Kostenarten des Produktes Gebäude-
reinigung (Personalkosten, Gemeinkosten, Overheadkosten, bezogene Leistungen d. h.  Fremd-
reinigungskosten sowie Sachkosten). Ausgangsbasis ist das per Stand 2010 verlagerte Budget an 
die Ressorts zur Bezahlung der Gebäudedienstleistungen (18,117 Mio. €) auf Basis der aktuell zu 
reinigenden gewichteten Flächen per Stand Ende 2010 unter Berücksichtigung der durch IB mehr 
gereinigten Flächen 2009 und 2010. Zur Gebäudereinigung im Sinne dieses Vertrages zählen 
keine Glasreinigung und vom Nutzer verursachte Sonderreinigung.  

Die durch die Arbeitgeberseite durchgeführte Plankalkulation basiert auf der Annahme einer Ein-
gruppierung in Entgeltgruppe A und ein Anteil Leistungsgeminderter in Höhe von 10%. 

c. Sukzessive Angleichung der Eigenreinigungskosten je produktive Stunde an die Kosten  
des durchschnittlichen Fremdbezugskosten je Stunde, 

d. Gewährleistung, dass Effizienzgewinne und Einsparungen zunächst zur Deckung der zu-
sätzlich zu erwirtschaftenden Kosten aus diesem Kontrakt (z. B. neue  Vertretungsregel) 
und zur Deckung von nicht zu vertr etenen Kosteneinflüssen, z. B.  Altersteilzeitverpflich-
tungen und Ruhelohnzahlungen für ehemalige Arbeiterinnen verwendet  werden können. 
Reduzierungen aus der Umsetzung der Reinigungsrichtlinie, z. B. mo difizierte Intervall-
reinigung in Grundschulen und Umstellung der Reinigungshäufigkeit auf 1x wöchentlich 
in Verwaltungsgebäuden werden daher erst nach Ablauf der Kontraktperiode als Einspa-
rung bei den Nutzern wirksam. 

Hintergrund: Bei der Budg etierung der Ressorts per 01.01.2009 und der Verlagerung der Haus-
haltsansätze zur Bezahlung der Reinigungsleistungen erfolgte keine Aufstockung für die Versor-
gungsumlage für ehemalige Arbeitnehmerinnen. Bis 2034 hat IB ca. 8 Mio. € zu zahlen. 

e. Möglichkeit zur Bildung von zweckgebundenen Rücklagen  für die Ver pflichtung der IB 
AöR zur Za hlung von Ruhelohnbeiträgen an die FHB, sofern die IB AöR Jahre süber-
schüsse erwirtschaftet,   

f. Bericht (4. Quartal 2012) über einen aussage kräftigen Kostenvergleich, abzuleite n aus 
den Erkenntnissen des Evaluation sprojektes zum Kosten- und Qualit ätsvergleich zwi-
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Geschäftsprozesse 

g. Sukzessive Reorganisation der Reinigungsreviere unter Berücksi chtigung der personel-
len Besetzungen sowie der Rah menbedingungen vor Ort und Angleichung der Leis-
tungswerte an die neuen tariflichen Richtwerte; 

h. Einführung der neuen Reinigungsbedingungen gem. Reinigungsrichtlinie; die zu erfüllen-
den Kriterien sind in Maßnahmen u nd Qualität klar zu defin ieren und mit den Nutzern zu  
kommunizieren;  

i. Sicherstellung eines adäquaten Nutzerverhaltens als Voraussetzung für eine erfolgreiche 
und qualitative Umsetzung der höhe ren Leistungswerte (Stichwort: Einführung von Vor-
leistungen/Mitwirkung der Schüler bei z. B. Grobschmutzbeseitigu ng, Mülleimerentlee-
rung, Aufstuhlen); 

j. Sicherung eines quantitativ und qualitativ notwendigen Angebotes an Maschinen und Ge-
räten gem. der arbeitsergonomischen Anforderungen und unter Berücksicht igung der 
Budgetanteile; 

k. Aufbau eines aussagekräftigen Qualitätsmanagements, abzuleiten au s den Erkenntnis-
sen des Evaluationsprojektes zum „Kosten- und Qualitätsvergleich“ zwischen Eigen- und  
Fremdreinigung, welches zum 01.04.2012 startet (s. Pkt. 4) bis Ende März 2013; 

l. Verbesserte Abstimmung zwischen Gebäudereinigung und Baumanagement; 

 

Personal 

m. Erhaltung der Eigenreinigung mit einer Persona lstärke von mindestens 245 Vollzeitstel-
len; 

n. Gewährung eines Abzuges in Höhe von 20% auf die neuen Richtwerte für alle Beschäf-
tigte, die zum 31.12.2011 das 60. Lebensjahr vollendet haben (Bestandsschutzregelung). 

o. Gewährung eines Abzugs auf die neuen Richtwerte für leistungsgeminderte Beschäftigte. 
Für die Kapazitätsplanung wird daher ein Abzug von den neuen Richtwerten in Höhe von 
-32% (vorher – 15%) vorgenommen  (Stichtag 31.12.2011). Für alle Beschäftigten, deren 
Leistungsminderung nach dem 31.12.2011 festgestellt wor den ist, gilt weiterhin ein Ab-
zug von max. 15%.  

Ein Abzug von -32% stellt die Obergrenze für jeden Beschäftigten dar mit Bestandschutzregelung 
dar. 

p. Optimierung des Gesundheitsschutz- und Eingliederungsmanagement  

q. Verbesserte Vertretungsregelung zur Sicherstellung von qualitativ und quantitativ gleich-
wertigen Reinigungsleistungen in den Reinigungsrevieren bei Fehlzeiten, d. h. 

o planbaren Ausfallzeiten werden grundsätzlich vertreten 

o die ersten zwei Krankheitstage werden durch eigenes Personal vertreten   
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4. Projekt „Kosten- und Qualitätsvergleich“ zwischen Eigen- und Fremdreinigung  

Unter den neuen Rahmenbedingun gen soll der  weitere Ausbau der Eigenreinigun g geprüft 
werden. Zu diesem Zweck werden Kosten und Qualität in einem direkten Objekt- und Leis-
tungsvergleich (je eine Grundschule, Ganztagsgrundschule , weiterführende Schule und ein  
Verwaltungsgebäude in Eigen- und Fremdreinigung) mit Beginn 01.04.2012 untersucht.  

Das Projektmanagement für die Umsetzung des Projektes liegt bei der Senatorin für Finan-
zen (Fachaufsicht). Die jeweiligen Personalvertretungen  sind zu beteiligen. 
 

Die zu erfüllenden Kriterien sind klar zu definieren. U. a. gehören dazu 

o die Aufstellung objektiver und transparenter Parameter, anhand derer die Vergleich-
barkeit von Qualität und Kosten durch neutrale Prüfer gewä hrleistet werden soll so-
wie die 

o Führung des Nachweises über die Bewertung der Qualitätsmerkmale und Kosten 

o Befragung der Nutzer/Dienststellen, 

 

5. Verpflichtungen / Leistungen der Immobilien Bremen 

Die Kontraktpartner sind sich darüber einig, dass bei der IB AöR neben der Umsetzung des 
Tarifvertrages zu den Leistungswer ten kostensenkende Schritte zur Erreichung der Wettbe-
werbsfähigkeit notwendig sind. Die IB verpflichtet sich dah er den aufgezeigten Einsparpfad 
konsequent zu verfolgen. Darüber hinaus verpflichtet sich I B AöR zur Erbringung folgender 
Leistungen: 

o Überprüfung der Overhead- und Gemeinkosten, vor allem nach der Eta blierungspha-
se  

o Etablierung eines aussagekräftigen Berichtswesens jeweils zum 31.03. des Folgejah-
res über das abgelaufene Geschäftsjahr (bei Bedarf häufiger) über die 

o Darstellung der Kostenverteilung von Fremd- und Eigenreinigung  sowie 
Kennzahlen: „Kosten / qm“ und „Kosten / h“ 

o erzielten Produktivitätssteigerungen (Leistungswerte im Vergleich be i FR und 
ER)  

o Erfüllung der nach diesem Kontrakt vorgegebenen jährlichen Einsparverpflich-
tungen 

o Entwicklung des Vertretungsaufwandes 

o Entwicklung des Investitionsvolumens im Verhältnis zur Reinigungsfläche 

 

Die IB Aö R berichtet im Rahmen des von d er FHB eingeführten Berichtswesens. Sie wird 
hierzu ihr Kennzahlensystem zur Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit weiterentwickeln und 
in Abstimmung mit der Senatori n für Finan zen ausgewählte Kennziffern aus dem o.g. Vor-
schlägen für den Zeitraum 2011 bis 2020 in die Berichterstattung einbeziehen. 

 

o Die IB stellt  sicher, dass zukünft ig  planbaren Fehlzeiten auf der Grundlage dieser 
Vereinbarung vertreten werden. Für die darau s resultierenden zusätzlichen Kosten 
gibt es keinen finanziellen Ausgleich. Die Zusat zkosten sind aus den Effizienzsteige-
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o IB prüft bis Ende 2012 die Wirtschaftlichkeit und organisatorischen Vorteile/Nachteile 
hinsichtlich einer Modifizierung der derzeitigen Vertretungsregelung durch Fremdrei-
nigungsfirmen in Hinblick auf e ine Regelung mit Eigenreinigungskr äften (Vertre-
tungspool). Die Ergebnisse werden von den Kontraktparteien mit dem Ziel der Um-
setzung des Vertretungspools geprüft. 

o Etablierung eines Qualitätsmanagements bis E nde 2013 a uf Basis de r Ergebnisse 
des Modellprojektes (s. Pkt. 4). 

 

6. Verpflichtungen / Leistungen der FHB 

 
Die FHB erklärt, einen weiteren Ausbau der Eigenreinigun g zu prüfen. Der Nach weis der 
Wirtschaftlichkeit unter den neuen Reinigungsbedingungen erfolgt im Rahmen des Projektes 
unter Pkt. 4 . Ferner verpflichtet  sich die FHB  bis zum 31.12.2020 auf den Ausspruch be-
triebsbedingter Kündigungen der dem Reinigungsbereich zugeordneten Beschäftigten zu  
verzichten. 

Die FHB verpflichtet sich weiterhin 

o von der IB nicht zu vertretende Kostensteigeru ngen (z. B. tarifliche Än derungen bei 
der Eigenreinigung) durch Budgeterhöhungen  auszugleichen, sofern die erzielten Ef-
fizienzgewinne und Einsparungen nicht zur Deckung der Ta riferhöhungen ausreichen 
werden. 

o die Reinigungsrichtlinie in ihren Ausprägungen und vor allem in Hinblick auf die jewei-
ligen Zuständigkeiten und Pflichten durch die Nutzer, insbesondere Bildung, umzu-
setzen, 

o die Einführung von Standards zur Reinigungshäufigkeit je Gebäudekategorie (Grund-
schule, Ganztagsgrundschule, weiterführende Schulen, Verwaltungsgebäude) zu prü-
fen, 

Gem. Reinigungsrichtlinie sind unterschiedliche Reinigungshäufigkeiten denkbar. Die von den 
Reinigungskräften zu erbringenden Leistungswerte sind niedriger, wenn die Reinigungshäu-
figkeit pro Woche reduziert wird.  

o die Maßnahmen unter Pkt. 4 durch die Fa chaufsicht der Senatorin für Finanzen zu 
projektieren und umzusetzen. 

o Durch die Fachaufsicht ist sicherzustellen, dass im Konfliktfall und bei Abweichungen 
von den tari flichen Regelwerken sowie der Reinigungsrichtlinie schnellstmöglich Lö-
sungen herbeigeführt werden, 

 

Die FHB erkennt an, d ass Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen zur Einhaltung eines 
ausgeglichenen Ergebnisses bei der IB AöR und unter Berücksi chtigung geeigneter Vorsor-
gemaßnahmen für die Ruhelohnbeiträge bis zum Jahr 2028 zunächst der IB zufließen.  
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7. Sonstige Verpflichtungen  
 
Beitrag der Beschäftigten zur Kostensenkung 

Die Kontraktpartner sind sich einig, dass bei der IB AöR ko stensenkende Schritte zur Errei-
chung der Wettbewerbsfähigkeit notwendig sind.  Vor diesem Hintergrund unterstützen auch  
ver.di und der Personalrat der IB AöR die Maßnahmen, einschließlich der zwischen der FHB 
und der IB AöR vereinbarten Zielzahlen. Durch den Abschluss des Tarifvertrages Innenreini-
gung vom 20.12.2011 erbringen die Beschäftigten einen erheblichen Beitrag an den erforder-
lichen Kostensenkungsmaßnahmen.  

 

8. Schlussbestimmungen 
Die Unterzeichner sind sich darüber einig, dass zwischen  Einsparvorgaben nach diesem 
Kontrakt und Zusicherung einer Mindestpersonalausstattung von 245 Vollzeitstellen für die  
Eigenreinigung ein enger Zusammenhang besteht.  

Im Falle einer nicht von der FHB bzw. der IB AöR zu vertretenden wesentlichen Gefährdung 
der in die sem Kontrakt aufgeführten Ziele wer den die Ko ntraktparteien unverzüglich Ver-
handlungen zur Überprüfung und Anpassung der Einstellungsverpflichtung nach Ziffer 3  
Buchst. m) dieses Kont raktes aufnehmen. Die Kontraktparteien sind sich in diese m Zusam-
menhang einig, dass bis zum Abschluss d ieser Verhandlungen über die weitere Handha-
bung der Einstellungsverpflichtung entschieden werden kann, wenn die Kosten der Fremd -
vergabe (Euro pro m2) im Vergleich zur Eigenreinigung wesentlich günstiger sind.  
 
Dieser Kontrakt hat ein e Laufzeit vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2020. Die Kontraktpartner 
werden spätestens ein Jahr vor Ablauf des Kontraktes Gespräche über einen Neuabschluss 
eines Kontraktes zur Betrauung der IB AöR mit der Erbringung von Reinigungsdienstleistun-
gen aufnehmen. 
 

Bremen, den 20. Dezember 2011 
 
 
 
 
 
Bürgermeisterin Karoline Linnert   Susanne Kremer 
Senatorin für Finanzen     ver.di 
        Landesbezir k Niedersachsen-Bremen 
 
 
 
 
 
 
Dr. Oliver Bongartz     Heidi Adler 
Geschäftsführer Immobilien Bremen (AöR)  Vorsitzende des Personalrates 
        bei Immobilien Bremen (AöR) 
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